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Regeste

Amtshilfe

Erwägungen

E. 1
1.1 Dem vorliegenden Verfahren liegt ein Amtshilfeersuchen der STA gestützt auf das
DBA CH-SE zugrunde, welches am 4. Oktober 2021 eingereicht wurde. Die Durchführung
der mit diesem Abkommen vereinbarten Bestimmungen richtet sich nach dem
Steueramtshilfegesetz vom 28. September 2012 (StAhiG, SR 651.1; Art. 1 Abs. 1 StAhiG
und Art. 24 StAhiG e contrario). Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen des im
vorliegenden Fall anwendbaren DBA CH-SE (Art. 1 Abs. 2 StAhiG). Das
Beschwerdeverfahren richtet sich dabei nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20.
Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni
2005 (VGG, SR 173.32) oder das StAhiG nichts anderes bestimmen (Art. 37 VGG und Art.
19 Abs. 5 StAhiG).

E. 1.2
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren
Verfügungen gehören auch die Schlussverfügungen der ESTV im Bereich der
internationalen Amtshilfe (Art. 32 VGG e contrario und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 5 StAhiG),
womit seine Zuständigkeit zur Beurteilung der angefochtenen Schlussverfügung zu bejahen
ist.

E. 1.3
Die Beschwerdeführenden sind als vom Amtshilfeersuchen betroffene Personen und
Verfügungsadressaten im Sinne von Art. 48 VwVG i.V.m. Art. 19 Abs. 2 StAhiG durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an
deren Aufhebung oder Änderung, sodass sie zur Beschwerde berechtigt sind.

E. 1.4
Somit ist auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1 und
Art. 52 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 19 Abs. 5 StAhiG) einzutreten.

E. 1.5
Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfang
überprüfen. Die Beschwerdeführenden können neben der Verletzung von Bundesrecht (Art.
49 Bst. a VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b VwVG) auch die Unangemessenheit rügen



(Art. 49 Bst. c VwVG).

E. 2
2.1 Anlässlich der Unterzeichnung des DBA CH-SE am 7. Mai 1965 (Sachverhalt, Bst. A.a)
wurde das zugehörige Protokoll (nachfolgend: Protokoll zum DBA CH-SE) vereinbart,
welches integrierenden Bestandteil des DBA CH-SE bildet. Die aktuell geltende und Art.
26 des OECD-Musterabkommens entsprechende Amtshilfeklausel von Art. 27 DBA
CH-SE und die dazu vereinbarte Ziff. 4 des Protokolls zum DBA CH-SE sind seit dem 5.
August 2012 in Kraft (vgl. Art. XIII f. des Protokolls vom 28. Februar 2011 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden zur Änderung des
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen [AS 2012 4155 ff.; nachfolgend: Änderungsprotokoll]).
Diese Bestimmungen sind auf das streitbetroffene Amtshilfeersuchen vom 4. Oktober 2021,
mit welchem Informationen vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2019 ersucht werden
(Sachverhalt, Bst. A.a), anwendbar («Kalenderjahre [...], die am oder nach dem 1. Januar
des auf die Unterzeichnung dieses Protokolls [am 28. Februar 2011] folgenden Jahres
beginnen», Art. XV Ziff. 2 Bst. d Änderungsprotokoll; Urteil des BVGer A-4603/2019 vom
17. August 2020 E. 2.1 [bestätigt durch Urteil des BGer 2C_716/2020 vom 18. Mai 2021]).

E. 2.2
In Ziff. 4 Bst. c des Protokolls zum DBA CH-SE sind die Angaben aufgeführt, welche die
Steuerbehörden des ersuchenden Staates bei der Stellung eines Amtshilfeersuchens zu
liefern haben (Art. 6 Abs. 2 StAhiG ist aufgrund der in Ziff. 4 Bst. c des Protokolls zum
DBA CH-SE statuierten Regelung nicht einschlägig, soweit er strengere Anforderungen
aufstellt [Art. 1 Abs. 2 StAhiG; vgl. BGE 142 II 218 E. 3.4, 142 II 161 E. 2.1.4; Urteile des
BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.1.3, A-1450/2021 vom 3. Mai 2022 E. 2.2]).
Das vorliegende Amtshilfeersuchen enthält diese verlangten Angaben, was im Übrigen
nicht in Frage gestellt wird. Im Folgenden ist auf die weiteren Voraussetzungen einzugehen,
die erfüllt sein müssen, damit der STA Amtshilfe geleistet werden kann, und deren
Vorliegen die Beschwerdeführenden bestreiten.

E. 2.3.1
Gemäss Ziff. 4 Bst. a des Protokolls zum DBA CH-SE besteht zwischen den
Vertragsstaaten «Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Begehren
um Austausch von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen
Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informationen
ausgeschöpft hat.» Dabei handelt es sich um das sogenannte Subsidiaritätsprinzip (vgl. dazu
BGE 144 II 206 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E.
4.2.1).

E. 2.3.2
Gemäss Art. 26 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai
1969 (SR 0.111) bindet ein rechtskräftiger Vertrag die Vertragsparteien und ist von ihnen
nach Treu und Glauben zu erfüllen. Daraus folgt gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung für die Amtshilfe in Steuersachen, dass prinzipiell kein Anlass besteht, an
Sachverhaltsdarstellungen und Erklärungen anderer Staaten zu zweifeln (sog.
völkerrechtliches Vertrauensprinzip; BGE 144 II 206 E. 4.4, 143 II 224 E. 6.3, je mit
weiteren Hinweisen). Angewandt auf das Subsidiaritätsprinzip bedeutet dies, dass kein
Anlass besteht, an einer von der ersuchenden Behörde abgegebenen Erklärung der



Ausschöpfung aller üblichen innerstaatlichen Mittel zu zweifeln, es sei denn, es liegt ein
gegen die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sprechendes, ernsthafte Zweifel an der
Richtigkeit der Erklärung begründendes konkretes Element vor (vgl. BGE 144 II 206 E.
3.3.2; Urteil des BGer 2C_716/2020 vom 18. Mai 2021 E. 2.2.3; Urteile des BVGer
A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E 4.2.2, A-2175/2021 vom 22. September 2021 E. 2.5.2).

E. 2.3.3
Was beim innerstaatlichen Steuerverfahren unter den «üblichen Mitteln» (E. 2.3.1) zur
Beschaffung der Informationen zu verstehen ist, wird im DBA CH-SE nicht weiter
definiert. Aus der Auslegung der fraglichen Bestimmung nach völkerrechtlichen Regeln
ergibt sich, dass nicht das Ausschöpfen «sämtlicher» möglicher Mittel durch den
ersuchenden Staat verlangt wird (Urteile des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E.
4.2.3, A-4414/2014 vom 8. Dezember 2014 E. 3.1.1). Vielmehr kann ein Mittel nicht mehr
als «üblich» bezeichnet werden, wenn es dem ersuchenden Staat - im Vergleich zu einem
Amtshilfeersuchen - einen unverhältnismässigen Aufwand verursachen würde oder wenn
die Erfolgschancen als sehr gering einzuschätzen sind. Dem ersuchenden Staat wird somit
eine gewisse Freiheit belassen, um zu entscheiden, in welchem Zeitpunkt er ein
Amtshilfeersuchen stellen möchte (Urteile des BVGer A-5650/2021 vom 2. November
2022 E. 3.2.6, A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.2.3).

E. 2.3.4
Zur Wahrung des Subsidiaritätsprinzips ist etwa eine Befragung der betroffenen Person
nicht notwendig, bevor ein Amtshilfeersuchen gestellt wird (Urteile des BVGer
A-4603/2019 vom 17. August 2020 E. 2.4.2, A-5648/2014 vom 12. Februar 2015 E. 7). Es
genügt, wenn der ersuchende Staat anhand innerstaatlich vorgesehener Mittel das
Ermittlungsobjekt hinreichend präzisiert hat, so dass die Leistung von Amtshilfe ermöglicht
wird (Urteile des BVGer A-4603/2019 vom 17. August 2020 E. 2.4.2, A-4991/2016 vom
29. November 2016 E. 5.2 und 11). Auch bei einer allfälligen Zusammenarbeit zwischen
ersuchendem Staat und einer dort steuerpflichtigen Person im Rahmen des innerstaatlichen
Steuerverfahrens kann ein Amtshilfegesuch gestellt werden, um die Vollständigkeit sowie
Glaubwürdigkeit der sich bereits im Besitz des ersuchenden Staates befindlichen
Informationen zu überprüfen (Urteil des BVGer A-5695/2018 vom 22. April 2020 E. 4.2.3).
Ferner kann einem ersuchenden Staat nicht verwehrt werden, mit dem Steuerpflichtigen
weiter in Kontakt zu bleiben bzw. diesen zu befragen, auch wenn bereits ein
Amtshilfegesuch gestellt worden ist (vgl. BGE 144 II 206 E. 3.3.1; Urteile des BVGer
A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.2.3, A-3716/2015 vom 16. Februar 2016 E. 5.2.2).

E. 2.3.5
Allerdings darf mittels Amtshilfeersuchen die Last der Informationsbeschaffung nicht auf
den ersuchten Staat abgewälzt werden, worauf die Bezeichnung Subsidiaritätsprinzip
bereits hindeutet (Urteile des BVGer A-4603/2019 vom 17. August 2020 E. 2.4.2,
A-3320/2017 vom 15. August 2018 E. 3.3.3). Auch ist das Erfordernis der Ausschöpfung
der innerstaatlichen Mittel im ersuchenden Staat etwa dann nicht erfüllt, wenn die Frist zur
Einreichung der Steuererklärung für das betreffende Steuerjahr zum Zeitpunkt der
Einreichung des Amtshilfeersuchens noch nicht abgelaufen ist (Urteile des BGer
2C_716/2020 vom 18. Mai 2021 E. 2.3 f., 2C_703/2019 vom 16. November 2020 E. 6.4 f.;
Urteil des BVGer A-4603/2019 vom 17. August 2020 E. 2.4.2 und E. 3.1.3).

E. 2.4.1



Gemäss Art. 27 Abs. 1 DBA CH-SE tauschen die zuständigen Behörden der
Vertragsstaaten diejenigen Informationen aus, «die zur Durchführung dieses Abkommens
oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern
jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten, ihrer politischen
Unterabteilungen oder ihrer lokalen Körperschaften erhoben werden, voraussichtlich
erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen
widerspricht». Der Informationsaustausch ist durch die Art. 1 DBA CH-SE (persönlicher
Geltungsbereich) und Art. 2 DBA CH-SE (sachlicher Geltungsbereich) nicht eingeschränkt
(vgl. auch Urteil des BVGer A-4603/2019 vom 17. August 2020 E. 2.3.1).

E. 2.4.2
Gemäss Ziff. 4 Bst. b des Protokolls zum DBA CH-SE besteht Einvernehmen darüber, dass
der Zweck der Verweisung (in Art. 27 Abs. 1 DBA CH-SE) auf Informationen, die
voraussichtlich erheblich sind, darin besteht, einen möglichst weitgehenden
Informationsaustausch in Steuerbelangen zu gewährleisten, ohne den Vertragsstaaten zu
erlauben, «fishing expeditions» zu betreiben oder um Informationen zu ersuchen, deren
Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuerpflichtigen Person
unwahrscheinlich ist.

E. 2.4.3
Die «voraussichtliche Erheblichkeit» von geforderten Informationen muss sich bereits aus
dem Amtshilfeersuchen ergeben (vgl. BGE 143 II 185 E. 3.3.2, 141 II 436 E. 4.4.3; Urteil
des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.3.2, je mit weiteren Hinweisen). Die
Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit ist erfüllt, wenn im Zeitpunkt der
Einreichung des Amtshilfeersuchens eine vernünftige Möglichkeit besteht, dass sich die
verlangten Informationen als erheblich erweisen werden (BGE 144 II 206 E. 4.3, 143 II 185
E. 3.3.2; Urteile des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E 4.3.3, A-2676/2017 vom 3.
April 2019 E. 3.3.1). Keine Rolle spielt demgegenüber, ob sich diese Informationen nach
deren Übermittlung für die ersuchende Behörde als nicht erheblich herausstellen (BGE 144
II 206 E. 4.3, 142 II 161 E. 2.1.1; vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer A-4603/2019 vom
17. August 2020 E 2.3.3).

E. 2.4.4
Ob eine Information erheblich ist, kann in der Regel nur der ersuchende Staat abschliessend
feststellen (BGE 145 II 112 E. 2.2.1, 143 II 185 E. 3.3.2; Urteile des BVGer A-4603/2019
vom 17. August 2020 E 2.3.4, A-4163/2019 vom 22. April 2020 E. 3.1.3). Die Rolle des
ersuchten Staates bei der Beurteilung der voraussichtlichen Erheblichkeit beschränkt sich
darauf, zu überprüfen, ob die vom ersuchenden Staat verlangten Informationen und
Dokumente einen Zusammenhang mit dem im Ersuchen dargestellten Sachverhalt haben
und ob sie möglicherweise dazu geeignet sind, im ausländischen Verfahren verwendet zu
werden. Es handelt sich dabei um eine Plausibilitätsprüfung (BGE 145 II 112 E. 2.2.1, 142
II 161 E. 2.1.1 mit weiteren Hinweisen; Urteil des BVGer A-4603/2019 vom 17. August
2020 E. 2.3.4). Vor diesem Hintergrund darf der ersuchte Staat Auskünfte mit der
Begründung, die verlangten Informationen seien nicht «voraussichtlich erheblich» im Sinn
des anwendbaren DBA, nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten
Angaben und der im ersuchenden Staat durchgeführten Untersuchung wenig
wahrscheinlich erscheint (BGE 143 II 185 E. 3.3.2, 142 II 161 E. 2.1.1, 141 II 436 E. 4.4.3;
Urteil des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.3.3). Die Beurteilung der



voraussichtlichen Erheblichkeit der Informationen kommt demnach in erster Linie dem
ersuchenden Staat zu. Der Begriff der voraussichtlichen Erheblichkeit bildet daher eine
nicht sehr hohe Hürde für ein Amtshilfeersuchen (BGE 146 II 150 E. 6.1.1, 143 II 185 E.
3.3.2; Urteil des BVGer A-3755/2020 vom 14. Juli 2022 E. 4.3.3).

E. 3.1
Im vorliegenden Fall machen die Beschwerdeführenden geltend, das Subsidiaritätsprinzip
sei verletzt, da der ersuchende Staat die Möglichkeiten des innerstaatlichen
Ermittlungsverfahrens nicht ausgeschöpft habe (vgl. E. 3.2). Zudem seien die
Informationen, welche die F._______ betreffen würden, voraussichtlich nicht erheblich, da
diese nicht vom Amtshilfeersuchen gedeckt seien (vgl. dazu E. 3.3).

E. 3.2.1
Die Beschwerdeführenden machen zunächst geltend, das Subsidiaritätsprinzip sei
hinsichtlich der ersuchten Informationen verletzt. Die bei der ESTV eingereichte
Korrespondenz zwischen der STA und dem Beschwerdeführer 1 (Beschwerdebeilagen 5 -
8) zeige zweifelsfrei auf, dass die STA - ausser den Fragen zu den Konten der
Beschwerdeführerin 2 bei der Bank - zu keinem Zeitpunkt Auskünfte zu weiteren Konten
bei der Bank, an welchen der Beschwerdeführer 1 wirtschaftlich berechtigt oder
zeichnungsberechtig war, einverlangte. Gemäss den Beschwerdeführenden wäre es nicht
mit unverhältnismässigen Aufwand verbunden gewesen, im Rahmen des innerstaatlichen
Ermittlungsverfahrens Fragen zu weiteren Konten zu stellen. Im vorliegenden Fall sei damit
das Subsidiaritätsprinzip zumindest betreffend Informationen zur F._______ verletzt.
Ferner machen die Beschwerdeführenden geltend, die ESTV hätte der im
Amtshilfeersuchen (Ziff. 17 Bst. d) abgegebenen Erklärung der Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips auf Grundlage des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips nicht
vertrauen dürfen. Die ESTV hätte elementare Verfahrensgrundsätze verletzt, indem sie der
Erklärung der STA Glauben geschenkt habe, obschon die Korrespondenz zwischen der
STA und dem Beschwerdeführer 1 diese - zumindest in Bezug auf Informationen zur
F._______ - als offensichtlich unzutreffend offenbare. Eventualiter beantragen die
Beschwerdeführenden, sei die Sache zur weiteren Abklärung an die ESTV zurückzuweisen.
Dabei sei die ESTV zu verpflichten, von der STA unter Hinweis auf die vorgelegte
Korrespondenz einen Beleg dafür einzufordern, dass Letztere - so wie sie behauptet - im
innerstaatlichen Verfahren vom Beschwerdeführer 1 tatsächlich Informationen zu weiteren
Konten bei der Bank, an welchen der Beschwerdeführer 1 wirtschaftlich berechtigt oder
zeichnungsberechtigt war, einforderte.

E. 3.2.2
Die Vorinstanz hält im Wesentlichen entgegen, die STA habe mit dem Amtshilfeersuchen
nicht das Subsidiaritätsprinzip verletzt, da die von den Beschwerdeführenden eingereichte
Korrespondenz zwischen dem Beschwerdeführer 1 und der STA keine Widersprüche zur
Erklärung der STA, alle innerstaatlichen Mittel ausgeschöpft zu haben, aufzuzeigen
vermöge. Daher sei die ESTV aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips an den
Sachverhalt gebunden, wie er im Ersuchen dargelegt werde.

E. 3.2.3
Grundsätzlich besteht aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips (vgl. E. 2.3.2)
kein Anlass, an der Erklärung der STA zu zweifeln, wonach sie alle üblichen Mittel
ausgeschöpft habe, um die notwendigen Informationen in Schweden zu beschaffen (vgl. E.



2.3.3). Der von den Beschwerdeführenden zu den Akten gereichte Schriftenwechsel
zwischen dem Beschwerdeführer 1 und der STA (einschliesslich freie Übersetzungen ins
Englische) ist nicht geeignet, um ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit dieser Erklärung zu
begründen. Aus dem eingereichten Schriftenwechsel zwischen dem Beschwerdeführer 1
und der STA - bestehend aus zwei Schreiben der STA und zwei Antwortschreiben des
Beschwerdeführers 1 - ergibt sich vorderhand, dass beide Antwortschreiben jeweils nach
Verstreichen der angesetzten Frist eingereicht wurden. Die Frist für das erste
Antwortschreiben wurde durch die STA auf den 10. Juli 2020 gesetzt (Beschwerdebeilage
5); das Antwortschreiben des Beschwerdeführers 1 erfolgte jedoch erst am 14. August 2020
(Beschwerdebeilage 6). Die Frist für das zweite Antwortschreiben wurde durch die STA auf
den 13. Januar 2021 gesetzt (Beschwerdebeilage 7); das Antwortschreiben des
Beschwerdeführers 1 erfolgte hingegen erst am 15. Januar 2021 (Beschwerdebeilage 8).
Zudem ist aus dem ersten Antwortschreiben an die STA ersichtlich, dass er Fragen der STA
zu seiner Verbindung zur G._______ Ltd zumindest in diesem Schreiben nicht beantwortet
sowie angeforderte Dokumente nicht geliefert hat (s. Beschwerdebeilage 5 und 6, jeweils
Ziff. 1). Damit lässt sich aus der Korrespondenz zwischen der STA und dem
Beschwerdeführer 1 eine gewisse Zurückhaltung in der Kooperationsbereitschaft seitens
des Letzteren gegenüber der STA feststellen. Ferner rügen die Beschwerdeführenden, das
Subsidiaritätsprinzip sei verletzt worden, indem es die STA im innerstaatlichen Verfahren
unterlassen habe, den Beschwerdeführer 1 danach zu fragen, ob er bei weiteren Konten der
Bank wirtschaftlich berechtigt oder zeichnungsberechtigt gewesen sei. Dieser Ansatz würde
bedeuten, dass das Subsidiaritätsprinzip immer dann verletzt wäre, wenn es der ersuchende
Staat im innerstaatlichen Verfahren unterliesse, eine steuerpflichtige Person explizit danach
zu fragen, ob weitere, mutmasslich undeklarierte Konten bestünden. Dabei wird verkannt,
dass es in erster Linie der steuerpflichtigen Person obliegt, bereits im Rahmen der
Steuererklärung sämtliche relevanten Konten zu deklarieren. Eine zusätzliche Pflicht des
besteuernden Staates, nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Steuererklärung die
steuerpflichtige Person zu fragen, ob tatsächlich sämtliche Konten deklariert worden seien
oder noch weitere, mutmasslich undeklarierte Konten bestünden, ergibt sich jedenfalls nicht
aus dem Subsidiaritätsprinzip. Indes machen die Beschwerdeführenden nicht geltend, das
Amtshilfeersuchen sei noch vor Ablauf der Frist zur Einreichung der Steuererklärung
gestellt worden. Zudem muss dem ersuchenden Staat - im Hinblick auf die Erfüllung des
Subsidiaritätsprinzips - nicht zugemutet werden, Informationen zu Konten zu verlangen,
von deren Existenz er mutmasslich nichts weiss. Schliesslich besteht nach der bestehenden
Rechtsprechung keine Fragepflicht seitens des ersuchenden Staates der zu besteuernden
Person gegenüber, bevor ein Amtshilfeersuchen gestellt wird. Im Weiteren durfte die STA
das vorliegende Amtshilfeersuchen auch stellen, um zu überprüfen, ob die erhaltenen
Informationen der Beschwerdeführenden vollständig sind, ohne dass dabei das
Subsidiaritätsprinzip verletzt würde (E. 2.3.4). Somit vermögen die Beschwerdeführenden
die Richtigkeit der Erklärung der STA betreffend die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips
nicht in «ernsthafte Zweifel» (vgl. E. 2.3.2) zu ziehen. Damit erübrigt sich auch der
eventualiter gestellte Antrag der Rückweisung an die Vorinstanz zur weiteren Abklärung.

E. 3.3.1
Zudem rügen die Beschwerdeführenden, die voraussichtliche Erheblichkeit sei bei den zu
übermittelnden Kontounterlagen der F._______ nicht gegeben, da sie dem von der STA
angegebenen Steuerzweck, nämlich die über die Konten der Beschwerdeführerin 2
erfolgten Transaktionen zu untersuchen und daraus Schlüsse für die Besteuerung des



Beschwerdeführers 1 bzw. seiner beiden schwedischen Gesellschaften zu ziehen, nicht
dienlich seien. Gemäss Amtshilfeersuchen benötige die STA die angeforderten
Informationen, um festzustellen, welche Transaktionen auf und von den Bankkonten der
Beschwerdeführerin 2 bei der Bank getätigt wurden und ob eine dieser Transaktionen
steuerbares Einkommen des Beschwerdeführers 1 oder seiner schwedischen Gesellschaften
D._______ und E._______ darstellt.

E. 3.3.2
Dem entgegnet die Vorinstanz im Wesentlichen, die Informationen betreffend die
F._______ seien zweifelsfrei geeignet, die Untersuchungen der STA zu nicht deklariertem
Einkommen des Beschwerdeführers 1 zu fördern und insgesamt dessen Steuersituation zu
erhellen. Demnach seien die Kontounterlagen der F._______ entgegen der Behauptung der
Beschwerdeführenden als voraussichtlich erheblich zu qualifizieren.

E. 3.3.3
In Ziff. 11 des Amtshilfeersuchens hält die STA fest, der Steuerzweck sei die
Steuerveranlagung («tax assessment»). Wie die Vorinstanz bereits vorgebracht hat, führt
die STA zudem zum Hintergrund des Ersuchens («Other features [Background]», S. 2 f.
Amtshilfeersuchen) u.a. auch zum Steuerzweck aus, dass sie das steuerbare Einkommen des
Beschwerdeführers 1 und seiner schwedischen Gesellschaften untersuche («The Swedish
Tax Agency is investigating the taxable income of A._______ and his Swedish companies
D._______ und E._______.»). Dabei seien die ersuchten Informationen relevant, um
feststellen zu können, ob der Beschwerdeführer 1 oder eine seiner Gesellschaften über nicht
deklariertes Einkommen verfügen würden, welches in Schweden zu versteuern wäre («The
information is relevant for assessment of whether Mr. A._______ and/or his companies
have undeclared income and therefore should be taxed for this income in Sweden.»). Weiter
äussert sich die STA im Amtshilfeersuchen zu den Gründen der voraussichtlichen
Erheblichkeit der angeforderten Informationen. Sie hält unter anderem fest, der
Beschwerdeführer 1 unterliege in Schweden für sein weltweites Einkommen der
unbeschränkten Steuerpflicht und dass er undeklariertes Einkommen, welches ihm oder
einer seiner Gesellschaften zukomme, in Schweden versteuern müsse («Mr. A._______ is
unlimited tax liable in Sweden for his worldwide income. [...] Any undeclared income
accruing to him or these companies should be taxed in Sweden», Ziff. 14
Amtshilfeersuchen). Vor diesem Hintergrund kann die Auffassung der
Beschwerdeführenden (Rz. 27 f. Beschwerde) nicht geteilt werden, wonach mit dem
Amtshilfeersuchen ausschliesslich Informationen erfragt werden sollen, welche
Transaktionen auf den Konten der Beschwerdeführerin 2 betreffen, um daraus Schlüsse für
die Besteuerung des Beschwerdeführers 1 oder seiner Gesellschaften zu ziehen. Die zu
übermittelnden Kontounterlagen der F._______ belegen einerseits die wirtschaftliche
Berechtigung des Beschwerdeführers 1 im ersuchten Zeitraum an einem Konto lautend auf
die F._______ und andererseits Zahlungen dieser Gesellschaft an die Beschwerdeführerin
2. Vor diesem Hintergrund ist die voraussichtliche Erheblichkeit der Informationen
betreffend die F._______ gegeben, da die zu übermittelnden Informationen einen
Zusammenhang mit dem im Ersuchen dargestellten Sachverhalt aufweisen und eine
vernünftige Möglichkeit besteht, dass diese dazu geeignet sind, im ausländischen
Steuerverfahren verwendet zu werden (vgl. E. 2.4.3 f.). Es gelingt den
Beschwerdeführenden nicht aufzuzeigen, dass ein Zusammenhang zwischen den zu
übermittelnden Informationen und der in Schweden durchgeführten Untersuchung wenig



wahrscheinlich ist (vgl. E. 2.4.4).

E. 3.4
Zusammenfassend ist die Amtshilfeverpflichtung der Schweiz im vorliegenden Fall
gegeben. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

E. 4.1
Ausgangsgemäss haben die unterliegenden Beschwerdeführenden die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind auf Fr. 5'000.- festzulegen (Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss
in gleicher Höhe ist zur Bezahlung dieser Kosten zu verwenden.

E. 4.2
Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario, Art. 7
Abs. 1 VGKE e contrario sowie Art. 7 Abs. 3 VGKE). 5.Dieser Entscheid auf dem Gebiet
der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann gemäss Art. 83 Bst. h des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) innerhalb von 10 Tagen nur
dann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht
weitergezogen werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt
oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinn von
Art. 84 Abs. 2 BGG handelt (Art. 84a und Art. 100 Abs. 2 Bst. b BGG). Ob dies der Fall ist,
entscheidet das Bundesgericht.
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